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31. Beilage im Jahre 2005

zu den Sitzungsberichten des XXVIII. Vorarlberger Landtages

Regierungsvorlage

Beilage 31/2005


Gesetz

über eine Änderung des Raumplanungsgesetzes
Der Landtag hat beschlossen:

Das Gesetz über die Raumplanung (Raumpla​nungsgesetz – RPG), LGBl.Nr. 39/1996, in der Fassung LGBl.Nr. 72/1996, Nr. 33/1997, Nr. 48/1998, Nr. 43/1999, Nr. 58/2001 und Nr. 6/2004, wird wie folgt geändert:

1. Vor dem § 6 wird folgende Abschnittsbezeich​nung eingefügt:

„1. Abschnitt

Landesraumpläne, Allgemeines“

2. Im § 6 Abs. 5 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: „Dem Entwurf ist ein allgemein verständlicher Erläuterungsbericht an​zuschließen.“

3. Der § 6 Abs. 6 lautet:

„(6) Die Gemeinden haben den ihnen über​mittelten Entwurf eines Landesraumplanes während eines von der Landesregierung be​stimmten Zeitraumes, der mindestens einen Monat betragen muss, im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und die Auf​lage ortsüblich kundzumachen. Im Gemeinde​amt ist während dieses Zeitraumes der Erläute​rungsbericht über den Entwurf des Landes​raumplanes in der erforderlichen Anzahl auf​zulegen. Während der Auflagefrist kann jede Person zum Entwurf schriftlich Stellung neh​men. Darauf ist in der Kundmachung über die Auflage hinzuweisen. Eingelangte Stellungnah​men sind der Landesregierung innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Auflagefrist vor​zulegen. Der Entwurf eines Landesraumplanes ist Menschen mit schwerer Sehbehinderung während der Auflagefrist auf Verlangen zu er​läutern.“

4. Dem § 8 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Erleichterungen nach Abs. 2 gelten nicht bei Änderungen eines Landesraumplanes, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer Umwelterheblichkeitsprüfung unterliegen.“

5. Nach dem § 10 wird folgender 2. Abschnitt eingefügt:


„2. Abschnitt

Landesraumpläne, Umweltverträglichkeitsprüfung

§ 10a

Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, Umwelterheblichkeitsprüfung

(1) Landesraumpläne sind während der Ausarbeitung und vor ihrer Erlassung und Än​derung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Abschnitt zu unterziehen, wenn durch sie

a) der Rahmen für die künftige Genehmigung von Vorhaben nach dem Umweltverträg​lichkeitsprüfungsgesetz 2000 gesetzt wird, oder

b) Europaschutzgebiete (§ 26 Abs. 4 des Ge​setzes über Naturschutz und Landschafts​entwicklung) erheblich beeinträchtigt wer​den könnten.

(2) Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Abs. 1 ist nicht erforderlich, wenn ein Landes​raumplan lediglich geringfügig geändert wird oder die Nutzung eines kleinen Gebietes auf lokaler Ebene betrifft. 

(3) Landesraumpläne, die einen Rahmen für die künftige Genehmigung von Vorhaben set​zen und für die nicht bereits eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Abs. 1 und 2 besteht, sind dann einer Umwelt​verträglichkeitsprüfung zu unterziehen, wenn sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswir​kungen haben. Diese Beurteilung (Umwelt​erheblichkeitsprüfung) hat auf der Grundlage der Prüfkriterien nach Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltaus​wirkungen bestimmter Pläne und Programme zu erfolgen.

(4) Im Rahmen der Umwelterheblichkeits​prüfung nach Abs. 3 ist das Amt der Landesre​gierung zur Frage der voraussichtlichen Erheb​lichkeit von Umweltauswirkungen zu konsul​tieren.

(5) Das Ergebnis der Umwelterheblichkeits​prüfung nach Abs. 3, gegebenenfalls ein​schließlich der Gründe, weshalb keine Um​weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, ist in den Erläuterungsbericht über den Entwurf 
des Landesraumplanes aufzunehmen. Die Kundmachung der Auflage des Entwurfs des Landesraumplanes hat diesfalls einen Hinweis zu enthalten, dass auch das Ergebnis der Um​welterheblichkeitsprüfung zur allgemeinen Ein​sicht aufliegt. 

(6) Durch Verordnung der Landesregierung können jene Landesraumpläne festgelegt wer​den, die nach Abs. 2 keiner obligatorischen Umweltverträglichkeitsprüfung (Abs. 1) bedür​fen; weiters können bestimmte Arten von Lan​desraumplänen von der Pflicht zur Prüfung nach Abs. 3 ausgenommen werden. Diese Ver​ordnung darf nur erlassen werden, wenn die davon betroffenen Pläne unter Berücksichti​gung des Anhangs II der Richtlinie 2001/42/EG voraussichtlich keine erheblichen Umweltaus​wirkungen haben. Abs. 4 ist sinngemäß anzu​wenden. 

(7) In einem allgemein verständlichen Er​läuterungsbericht ist zu begründen, weshalb die Voraussetzungen zur Erlassung der Verordnung nach Abs. 6 vorliegen. Der Erläuterungsbericht ist für die Dauer der Geltung der Verordnung im Amt der Landesregierung während der Amtsstunden aufzulegen. Die Landesregierung hat in der Verordnung auf die Auflage des Er​läuterungsberichts zur allgemeinen Einsicht hinzuweisen. Der Erläuterungsbericht ist Men​schen mit schwerer Sehbehinderung auf Ver​langen vorzulesen oder zu erläutern.

§ 10b

Umweltbericht

(1) Im Rahmen der Umweltverträglichkeits​prüfung ist ein Umweltbericht zu erstellen, der in den Erläuterungsbericht über den Entwurf des Landesraumplanes aufzunehmen ist. Der Umweltbericht hat die voraussichtlichen erheb​lichen Auswirkungen, die die Durchführung des Landesraumplanes auf die Umwelt hat, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Da​bei sind auch vertretbare Alternativen, die die Ziele und den geographischen Anwendungs​bereich des Landesraumplanes berücksichtigen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht muss jedenfalls die in An​hang I der Richtlinie 2001/42/EG angeführten Informationen enthalten.

(2) Der Umweltbericht hat die Angaben zu enthalten, die in vertretbarer Weise herange​zogen werden können. Dabei sind der gegen​wärtige Wissensstand und aktuelle Prüfmetho​den, Inhalt und Detaillierungsgrad des Landes​raumplanes, dessen rechtliche Stellung sowie das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte zur 
Vermeidung von Mehrfachprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen am besten geprüft werden können, zu berücksichtigen. 

(3) Zur Erlangung der in Anhang I der Richtlinie 2001/42/EG genannten Informatio​nen können alle verfügbaren relevanten Infor​mationen über die Umweltauswirkungen heran​gezogen werden, die auf anderen Ebenen oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften erstellt wurden.

(4) Bei Festlegung des Umfanges und des Detaillierungsgrades der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen ist das Amt der Landesregierung zu konsultieren.

§ 10c

Stellungnahmerecht, 
Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Der Entwurf des Landesraumplanes und der Erläuterungsbericht über den Entwurf des Landesraumplanes sind im Rahmen des allge​meinen Auflageverfahrens auch dem Amt der Landesregierung unter Einräumung einer an​gemessenen Frist zur Stellungnahme zu über​mitteln.

(2) Während der Auflagefrist können natür​liche und juristische Personen sowie deren Ver​einigungen, Organisationen oder Gruppen, ins​besondere auch Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes, zum Entwurf des Landes​raumplanes sowie zum Umweltbericht Stellung nehmen. Darauf ist in der Kundmachung der Auflage des Entwurfes des Landesraumplanes hinzuweisen.

§ 10d

Grenzüberschreitende Auswirkungen

(1) Wenn die Durchführung eines Landes​raumplanes, der der Umweltverträglichkeits​prüfung unterliegt (§ 10a), voraussichtlich er​hebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines ausländischen Staates haben wird, ist ihm der Entwurf des Landesraumplanes vor dessen Er​lassung gemeinsam mit dem Umweltbericht (§ 10b) zu übermitteln. Dies gilt auch, wenn ein solcher Staat ein diesbezügliches Ersuchen stellt. Dem Staat ist eine angemessene Frist für die Mitteilung einzuräumen, ob er Konsultatio​nen wünscht.

(2) Wenn der ausländische Staat Konsulta​tionen verlangt, haben diese sich zu erstrecken auf

a)
die voraussichtlichen grenzüberschreitenden Auswirkungen, die die Durchführung des Landesraumplanes auf die Umwelt hat, sowie

b)
die geplanten Maßnahmen zur Verminde​rung oder Vermeidung solcher Auswirkun​gen.

Zu Beginn der Konsultationen ist ein angemes​sener Zeitrahmen für deren Dauer zu verein​baren.

(3) Sind mit einem ausländischen Staat Konsultationen zu führen, sind diesem alle er​forderlichen Unterlagen zu übermitteln, um sicherzustellen, dass die mit Umweltangelegen​heiten befassten Behörden und Dienststellen dieses Staates, die von den durch die Durchfüh​rung des Landesraumplanes verursachten Um​weltauswirkungen betroffen sein könnten, so​wie die Öffentlichkeit dieses Staates unterrich​tet werden können und Gelegenheit erhalten, innerhalb einer angemessenen Frist Stellung zu nehmen. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für Mitglied​staaten der Europäischen Union sowie Ver​tragsparteien des Abkommens über den Euro​päischen Wirtschaftsraum. Für andere Staaten gelten sie nur nach Maßgabe des Grundsatzes der Gegenseitigkeit. Besondere staatsvertrag​liche Regelungen bleiben unberührt.

§ 10e

Entscheidung

(1) Bei der Erlassung des Landesraumpla​nes sind insbesondere der Umweltbericht (§ 10b), die abgegebenen Stellungnahmen (§ 10c) und die Ergebnisse der grenzüberschreitenden Kon​sultationen (§ 10d) zu berücksichtigen. 

(2) Landesraumpläne, die aufgrund voraus​sichtlich erheblicher Auswirkungen auf Euro​paschutzgebiete einer Umweltverträglichkeits​prüfung nach § 10a zu unterziehen sind, müs​sen auch auf ihre Verträglichkeit mit den für das Europaschutzgebiet geltenden Erhaltungs​zielen geprüft werden. Der Landesraumplan darf nur erlassen werden, wenn das Europa​schutzgebiet im Hinblick auf die Erhaltungs​ziele nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Abweichend von Abs. 2 können Landes​raumpläne dann erlassen werden, wenn deren Durchführung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein​schließlich solcher sozialer oder wirtschaft​licher Art, erforderlich ist und keine geeignete, die Erhaltungsziele des Europaschutzgebietes weniger beeinträchtigende Alternativlösung be​steht. Kommt im Europaschutzgebiet ein prio​ritärer natürlicher Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art vor und wird dieser Lebens​raumtyp oder diese Art beeinträchtigt, so kön​nen bei der Gemeinwohlabwägung nur Er-
wägungen im Zusammenhang mit der Ge​sundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maß​geblichen günstigen Auswirkungen für die Um​welt berücksichtigt werden, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte​resses nur nach Stellungnahme der Kommission der Europäischen Union.

(4) Werden Landesraumpläne in Anwen​dung des Abs. 3 erlassen, so ist gleichzeitig sicherzustellen, dass alle notwendigen Aus​gleichsmaßnahmen ergriffen werden, um den Zusammenhang des europäischen Schutz​gebietsnetzes („Natura 2000“) nicht zu beein​trächtigen. Die Kommission der Europäischen Union ist über die ergriffenen Ausgleichsmaß​nahmen zu unterrichten.

§ 10f

Bekanntgabe

(1) Der konsultierte Staat (§ 10d) und das Amt der Landesregierung sind von der Erlas​sung des Landesraumplanes zu verständigen. Die Verpflichtung zur Kundmachung des Lan​desraumplanes bleibt unberührt.

(2) In einer zusammenfassenden Erklärung ist darzulegen,

a) wie Umwelterwägungen in den Landes​raum​plan einbezogen wurden, 

b) wie der Umweltbericht (§ 10b), die abgege​benen Stellungnahmen (§ 10c) und die Er​gebnisse der geführten grenzüberschreiten​den Konsultationen (§ 10d) berücksichtigt wurden, 

c) aus welchen Gründen der Landesraumplan nach Abwägung mit den geprüften vertret​baren Alternativen gewählt wurde, und

d) welche Maßnahmen zur Überwachung (§ 10g) beschlossen wurden. 

Diese Erklärung ist in geeigneter Form öffent​lich zugänglich zu machen. 

§ 10g

Regelmäßige Überwachung

Die Landesregierung hat zu überwachen, ob die Durchführung des Landesraumplanes er​hebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Er​forderlichenfalls ist der Landesraumplan zu ändern. 

§ 10h

Ausländische Pläne, Öffentlichkeitsbeteiligung

Wenn ein ausländischer Staat im Rahmen eines Verfahrens nach der Richtlinie 

2001/42/EG aufgrund von Auswirkungen auf die Umwelt des Landes Vorarlberg Unterlagen übermittelt und grenzüberschreitende Konsul​tationen durchführt, hat die Landesregierung die §§ 6 Abs. 5 und 6 sowie 10c sinngemäß an​zuwenden. Besondere staatsvertragliche Rege​lungen bleiben unberührt.“

6. Der § 12 Abs. 4a lautet:

„(4a) Im Flächenwidmungsplan ist darauf Bedacht zu nehmen, dass Gebiete für Betriebe, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen fallen, einerseits und Bauflächen (ausgenom​men Betriebsgebiete), Vorbehaltsflächen in Bauflächen (ausgenommen Betriebsgebiete), Vorbehaltsflächen in Freiflächen, die für öffentlich genutzte Anlagen bestimmt sind, der Erholung und Freizeitbetätigung dienende Son​dergebiete, Verkehrsflächen für wichtige Stra​ßen und Eisenbahntrassen und besonders ge​schützte Gebiete andererseits einander so zuge​ordnet werden, dass ein angemessener Schutz​abstand zur Verhütung schwerer Unfälle und zur Begrenzung ihrer Folgen gewahrt bleibt.“

7. Dem § 16 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Die Gemeindevertretung kann durch Verordnung bestimmen, dass die Bestimmun​gen des Abs. 4 auf das Gebiet der Gemeinde nicht anzuwenden sind.“

8. Die Überschrift des § 21 lautet:

„§ 21

Verfahren, Allgemeines“

9. Nach dem § 21 wird folgender § 21a eingefügt:

„§ 21a

Verfahren, 
Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Die §§ 10a bis 10g gelten für das Ver​fahren bei Erlassung eines Flächenwidmungs​planes sinngemäß. 

(2) Soweit dem Flächenwidmungsplan ein Landesraumplan oder ein räumliches Entwick​lungskonzept zugrunde liegt, die einer Um​weltverträglichkeitsprüfung unterzogen wur​den, können deren Ergebnisse zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen verwertet werden. Da​bei können alle verfügbaren Informationen herangezogen werden, die bei der Prüfung des Landesraumplanes oder des räumlichen Ent​wicklungskonzeptes gesammelt wurden.“

10. 
Der § 23 Abs. 2 bis 5 lautet:

„(2) Für das Verfahren bei Änderung des Flächenwidmungsplanes gelten die Bestim​mungen der §§ 21 und 21a sinngemäß.

(3) Eine Planauflage ist nicht erforderlich, wenn die betroffenen Grundeigentümer vor der Beschlussfassung nachweislich darüber in Kenntnis gesetzt werden und ihnen eine ange​messene Frist zur Stellungnahme eingeräumt wird. Diesfalls gilt der § 8 Abs. 2 dritter Satz sinngemäß. Eine Planauflage ist auch nicht er​forderlich, wenn die Widmung durch einen Landesraumplan vorgegeben ist. Die Anhörung öffentlicher Dienststellen kann auf jene, deren Belange durch die Änderung des Flächenwid​mungsplanes wesentlich berührt werden, be​grenzt werden.

(4) Kommt die Gemeinde der Verpflichtung zur Änderung des Flächenwidmungsplanes auf​grund eines Landesraumplanes, in dem die Widmung vorgegeben ist, innerhalb von vier Monaten nach Erlassung des Landesraumplanes nicht nach, kann die Bezirkshauptmannschaft anstelle und im Namen der Gemeinde den Flä​chenwidmungsplan durch Verordnung ändern. Die Planauflage hat zu entfallen. Die Änderung bedarf nicht der Genehmigung der Landesregie​rung gemäß § 21 Abs. 6 und 7.

(5) Die Erleichterungen nach den Abs. 3 und 4 gelten nicht bei Änderungen des Flä​chenwidmungsplanes, die einer Umweltverträg​lichkeitsprüfung oder Umwelterheblichkeits​prüfung unterliegen.“

11. Die Überschrift des § 29 lautet:
„§ 29

Verfahren, Allgemeines“
12. Nach dem § 29 wird folgender § 29a eingefügt:

„§ 29a

Verfahren, 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Die §§ 10a bis 10g und  21a Abs. 2 gelten für das Verfahren bei Erlassung eines Be​bauungsplanes sinngemäß.“

13. Der § 30 Abs. 2 bis 4 lautet:

„(2) Für das Verfahren bei Änderung des Bebauungsplanes gelten die Bestimmungen der §§ 29 und 29a sinngemäß.

(3) Eine Planauflage ist nicht erforderlich, wenn die Eigentümer der Grundstücke, auf die sich die Änderung des Bebauungsplanes be​zieht, und der benachbarten Grundstücke vor 

der Beschlussfassung nachweislich darüber in Kenntnis gesetzt werden und ihnen eine ange​messene Frist zur Stellungnahme eingeräumt wird. Diesfalls gilt der § 8 Abs. 2 dritter Satz sinngemäß. 

(4) Der § 23 Abs. 4 gilt sinngemäß.

(5) Die Erleichterungen nach den Abs. 3 und 4 gelten nicht bei Änderungen des Bebau​ungsplanes, die einer Umweltverträglichkeits​prüfung oder Umwelterheblichkeitsprüfung un​terliegen.“

14. 
Im § 36 wird der Ausdruck „§§ 29 und 30“ durch den Ausdruck „§§ 29 bis 30“ ersetzt.

15. Der § 40 Abs. 2 lautet:

„(2) Vor Erteilung einer Bewilligung zur Teilung von Grundstücken in land- und forst​wirtschaftlichen Zonen im Mischgebiet und von Freiflächen ist eine Äußerung der Grundver​kehrs-Ortskommission oder, falls deren Auf​gaben übertragen wurden, des Vorsitzenden der Grundverkehrs-Landeskommission einzuholen.“

Bericht

I.
Allgemeines: 

1.
Zielsetzung und wesentlicher Inhalt: 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes über eine Änderung des Raumplanungs​gesetzes dient folgenden Zielen: 

· Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkun​gen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie), soweit eine Zustän​digkeit des Landes dazu besteht; 

· Umsetzung der Art. 6 und 7 der Richt​linie 92/43/EWG zur Erhaltung der na​türlichen Lebensräume sowie der wild​lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) im Raumplanungsgesetz; 

· Umsetzung von Art. 12 Abs. 1 Unter​absatz 2 der Richtlinie 2003/105/EG (Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefah​ren bei schweren Unfällen mit gefährli​chen Stoffen) im Raumplanungsgesetz; 

· der Gemeindevertretung soll ermöglicht werden, die Anwendung der Bestim​mungen des § 16 Abs. 4 RPG (Bewilli​gung der Nutzung von Wohnungen und Wohnräumen als Ferienwohnungen) für das Gebiet der betreffenden Gemeinde auszuschließen.

1.1 Die SUP-Richtlinie zielt darauf ab, im Hinblick auf die Förderung einer nach​haltigen Entwicklung ein hohes Um​weltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwä​gungen bei der Ausarbeitung und An​nahme von Plänen und Programmen einbezogen werden. Dies soll dadurch erfolgen, dass bestimmte Pläne und Pro​gramme, die voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen haben, einer Umweltprüfung unterzogen werden. 

Die Umweltprüfung besteht in 

-
der Ausarbeitung eines Umweltbe​richtes, 

-
der Durchführung von Konsultatio​nen (samt Öffentlichkeitsbeteili​gung), 

-
der Berücksichtigung des Umweltbe​richts und der Ergebnisse der Kon​sultationen bei der Entscheidungs​findung und 

-
der Unterrichtung über die getroffene Entscheidung. 

Mit der SUP-Richtlinie bzw. der Umset​zung dieser Richtlinie wird auch der von Art. 6 der Aarhus Konvention geforder​ten Beteiligung der Öffentlichkeit bei umweltbezogenen Plänen, Programmen und Politiken (sog. erste Säule der Aar​hus Konvention) entsprochen. 

Eine Pflicht zur Umweltprüfung (Um​weltverträglichkeitsprüfung) besteht nach der SUP-Richtlinie bei Plänen und Programmen, die 

-
von einer Behörde ausgearbeitet und/oder angenommen werden, und 

-
aufgrund von Rechts- oder Verwal​tungsvorschriften verpflichtend zu erstellen sind und 

-
dabei einen Rahmen für die künftige Genehmigung von Projekten setzen, die voraussichtlich erhebliche Um​weltauswirkungen haben, oder bei denen aufgrund ihrer Auswirkungen auf FFH-Gebiete ein Verfahren nach Art. 6 oder 7 der FFH-Richtlinie er​forderlich ist 

(vgl. Art. 2 lit. a und Art. 3 Abs. 1 bis 4 der SUP-Richtlinie). 

Ausgenommen davon sind Pläne und Programme, die die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, so​wie geringfügige Änderungen von Plä​nen und Programmen, sofern sie keine erheblichen Umweltauswirkungen haben (diesbezüglich ist jedoch eine Umwelt​erheblichkeitsprüfung [Screening] erfor​derlich). 

Im Vorarlberger Landesrecht werden von der Pflicht zur Umweltprüfung nach der SUP-Richtlinie bestimmte Pläne nach dem Raumplanungsgesetz (insbe​sondere Landesraumpläne und Flächen​widmungspläne) erfasst. Weiters soll der Abfallwirtschaftsplan einer Umweltprü​fung unterzogen werden. Ein solcher Plan ist in dem in Ausarbeitung befind​lichen neuen Vorarlberger Abfallwirt​schaftsgesetz vorgesehen. Es sind daher das Raumplanungsgesetz und das Ab​fallgesetz an die SUP-Richtlinie anzu​passen. Allenfalls wird auch der im Straßengesetz zu verankernde Aktions​plan in Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm einer Umweltprüfung nach der SUP-Richtlinie zu unterziehen sein. 

Die Frist für die Umsetzung der SUP-Richtlinie ist am 21. Juli 2004 abgelau​fen. Die Europäische Kommission hat mittlerweile bereits ein Vertragsverlet​zungsverfahren eingeleitet (Vertrags​verletzungsverfahren Nr. 2004/0380, vgl. Mahnschreiben der Europäischen Kommission vom 13.12.2004).

Auf Länderebene wurde zur koordinier​ten legistischen Umsetzung der SUP-Richtlinie eine Länderexpertengruppe eingesetzt, die einen Bericht mit Emp​fehlungen für die Umsetzung der SUP-Richtlinie ausgearbeitet hat. Auch im Rahmen der ÖROK wurde – bezogen auf den Raumordnungsbereich – die Umsetzung der SUP-Richtlinie beraten und von der dazu eingerichteten ÖROK-Arbeitsgruppe ein Methodenpapier zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG in der Raumplanungspraxis Österreichs 
(Endfassung vom 6. Februar 2004) er​stellt. Diese Empfehlungen wurden im vorliegenden Entwurf weitgehend be​rücksichtigt. 

1.2 Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie sieht vor, dass Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Ge​bietes („besonderes Schutzgebiet“ i.S. von Art. 4 der FFH-Richtlinie bzw. Na​tura 2000 Gebiet) in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plä​nen und Projekten erheblich beeinträch​tigen könnten, auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Er​haltungszielen zu prüfen sind. Das Ge​biet als solches darf nicht beeinträchtigt werden. Es handelt sich bei diesen Ge​bieten um Europaschutzgebiete nach § 26 Abs. 4 des Gesetzes über Natur​schutz und Landschaftsentwicklung. 

Mit der aufgrund des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwick​lung erlassenen Naturschutzverordnung, LGBl.Nr. 8/1998 i.d.F. Nr. 36/2003, wurde diesen Anforderungen der FFH-Richtlinie hinsichtlich von Plänen und Projekten, die ein Europaschutzgebiet erheblich beeinträchtigen könnten, be​reits entsprochen (vgl. § 15 dieser Ver​ordnung). Diese Bestimmungen gelten jedoch nicht für Pläne aufgrund des Raumplanungsgesetzes (wie Landes​raumpläne und Flächenwidmungspläne). Um Art. 6 Abs. 3 (und Art. 7) FFH-Richtlinie vollständig umzusetzen, soll daher auch das Raumplanungsgesetz an Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie ange​passt werden. Die Umweltprüfung nach SUP-Richtlinie und die Verträglich​keitsprüfung nach FFH-Richtlinie sollen dabei von der Behörde in einem gemein​samen Verfahren abgewickelt werden, um Mehrfachprüfungen zu vermeiden (vgl. insbesondere § 10e Abs. 2 und 3). Dies ist aufgrund von Art. 11 der SUP-Richtlinie durchaus zulässig und er​scheint auch zweckmäßig. 

1.3 Der Entwurf sieht im II. Hauptstück des Raumplanungsgesetzes einen eigenen 2. Abschnitt mit der Bezeichnung „Lan​desraumpläne, Umweltverträglichkeits-

prüfung“ vor, in dem die Anforderungen der genannten EU-Richtlinien für Lan​desraumpläne umgesetzt werden. Bei den anderen Plänen, die der Umweltprü​fung nach SUP-Richtlinie bzw. der Ver​träglichkeitsprüfung nach FFH-Richt​linie unterliegen, wird im Raumpla​nungsgesetz lediglich auf diese sinnge​mäß anzuwendenden Bestimmungen des 2. Abschnitts des II. Hauptstücks des Raumplanungsgesetzes verwiesen und werden nurmehr geringfügige Abwei​chungen geregelt. 

2.
Verfassungslage: 

Der vorliegende Entwurf stützt sich auf die Gesetzgebungskompetenz des Landes nach Artikel 15 Abs. 1 B-VG. 

Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrück​lich durch die Bundesverfassung der Ge​setzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie nach Art. 15 Abs. 1 B-VG im selbständigen Wir​kungsbereich der Länder. 

Soweit der Landesgesetzgeber zur Regelung der betreffenden Pläne oder Programme zu​ständig ist (wie z.B. im Bereich der Raum​planung), erstreckt sich diese Zuständigkeit auch auf Regelungen, die vor Erlassung die​ser Pläne oder Programme eine Umweltprü​fung über die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen dieser Pläne oder Pro​gramme vorsehen. 

3.
Kosten: 

Durch die Bestimmungen dieses Entwurfes wird dem Bund kein, den mit der Vollzie​hung des Raumplanungsgesetzes befassten Gemeinden sowie dem Land Vorarlberg je​doch ein gewisser finanzieller Mehraufwand entstehen. 

Aufgrund der – gemeinschaftsrechtlich ge​botenen – Umsetzung der SUP-Richtlinie sowie der FFH-Richtlinie sieht der Entwurf zwar zusätzliche verfahrensrechtliche Re​gelungen vor, die potentiell zu einer Kos​tensteigerung führen. Es ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass die Vermeidung von Widmungskonflikten schon bisher eine zentrale Aufgabe der mit der Vollziehung des Raumplanungsgesetzes betrauten Or-
gane bildete und insbesondere eine ausrei​chende Grundlagenforschung erforderlich war. Der zusätzliche Aufwand dürfte sich daher in einem noch vertretbaren Rahmen halten. Dies insbesondere dann, wenn die im Entwurf vorgesehenen Verordnungser​mächtigungen der Landesregierung (Ver​ordnung über Pläne, die von der Umwelt​erheblichkeitsprüfung oder der Umweltver​träglichkeitsprüfung ausgenommen sind) ausgeschöpft werden. 

Finanzielle Auswirkungen werden in erster Linie im Bereich der örtlichen Raumpla​nung bei den Gemeinden zu erwarten sein. Auf Gemeindeebene gibt es jährlich ca. 1000 Änderungen der Flächenwidmungs​pläne (Umwidmungen); daraus resultieren rund 260 aufsichtsbehördliche Genehmi​gungsbescheide der Landesregierung, die oft mehrere Umwidmungen erfassen. Eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprü​fung wird nur in seltenen Fällen erforderlich sein (voraussichtlich ein bis zwei Fälle in einem Zeitraum von drei Jahren). Unter der Annahme, dass durch Verordnung der Lan​desregierung in Einklang mit der SUP-Richtlinie bestimmte Widmungen, die vo​raussichtlich keine erheblichen Umweltaus​wirkungen haben, von vornherein von einer Umwelterheblichkeitsprüfung ausgenom​men werden, wird schätzungsweise in rund 30 Fällen pro Jahr eine Umwelterheblich​keitsprüfung erforderlich sein. Dabei wird voraussichtlich in 10 Fällen eine nachfol​gende Umweltverträglichkeitsprüfung durch​zuführen sein. Der damit verbundene Auf​wand lässt sich der Höhe nach nur schwer abschätzen. 

Für die Durchführung einer Umwelterheb​lichkeitsprüfung werden durchschnittlich rund 2 Tage b-wertiger Tätigkeit (Gehalts​klasse 17/3 nach Landesbedienstetengesetz) anzusetzen sein. Dieser Aufwand resultiert im Wesentlichen aus der Prüfung des Plan​entwurfes auf Grundlage der Prüfkriterien nach Anhang II der SUP-Richtlinie und der entsprechenden Dokumentation des Prüf​ergebnisses im Erläuterungsbericht zum Planentwurf. 

Für die Durchführung einer Umweltver​träglichkeitsprüfung ist schätzungsweise mit durchschnittlich rund 10 Tagen a-wertiger Tätigkeit (Gehaltsklasse 21/3 nach Landes-

bedienstetengesetz) zu rechnen bzw. einem vergleichbaren Aufwand bei Fremdvergabe. Dieser Arbeitsaufwand resultiert insbeson​dere aus der Erstellung des Umweltberichtes und der abschließenden zusammenfassen​den Erklärung. Die erforderliche Öffent​lichkeitsbeteiligung dürfte hingegen keine zusätzlichen Kosten verursachen, da die öffentliche Auflage des Entwurfes des Flä​chenwidmungsplanes schon bisher vorgese​hen war. Konsultationen mit ausländischen Staaten aufgrund grenzüberschreitender Aus​wirkungen werden allenfalls in äußerst sel​tenen Ausnahmefällen notwendig sein und fallen daher über einen längeren Zeitraum betrachtet kostenmäßig nicht ins Gewicht.

Die Zahl der im Hinblick auf die Erhal​tungsziele für Europaschutzgebiete erfor​derlichen Verträglichkeitsprüfungen bei Flächenwidmungsplänen (vgl. § 10e Abs. 2 i.V.m. § 21a) lässt sich nur schwer abschät​zen. In Vorarlberg gibt es 22 Europaschutz​gebiete (Natura 2000 Gebiete) mit einem Flächenausmaß von insgesamt 20.800 ha. Der Großteil dieser Europaschutzgebiete liegt nicht im Bereich des Siedlungsraumes. Diese Gebiete grenzen daher in der Regel nicht unmittelbar an Bauflächen an (Aus​nahme: Leiblach, Ludescher Berg und Meh​rerauer Seeufer). Daran wird sich voraus​sichtlich auch in Zukunft nichts Wesent​liches ändern. 

Die im Hinblick auf die Erhaltungsziele für Europaschutzgebiete erfolgende Verträg​lichkeitsprüfung findet im Rahmen der ohnehin durchzuführenden Umwelterheb​lichkeitsprüfung bzw. Umweltverträglich​keitsprüfung statt; sie wird schätzungsweise in rund 10 Fällen pro Jahr erforderlich sein (Widmungen in Natura 2000 Gebieten 
– Bergstationen, Sportanlagen etc. oder he​ranrückende Bauflächenwidmungen). Pro Fall ist dabei – über den mit der Umwelt​erheblichkeitsprüfung bzw. Umweltverträg​lichkeitsprüfung anfallenden Aufwand hi​naus – zusätzlich mit rund 2 Tagen a-werti​ger Tätigkeit (insb. für Sachverständigen​gutachten) zu rechnen. 

Bei Erlassung bzw. Änderung von Bebau​ungsplänen wird – nach Erlassung der ent​sprechenden Verordnung der Landesregie​rung nach § 29a Abs. 2 dieses Entwurfes – in der Regel weder eine Umwelterheblich-
keitsprüfung noch eine Umweltverträglich​keitsprüfung oder eine Verträglichkeitsprü​fung hinsichtlich von Europaschutzgebieten durchzuführen sein. 

Die im Rahmen der überörtlichen Raumpla​nung beim Land anfallenden Kosten betref​fen insbesondere Verfahren im Zusammen​hang mit Landesraumplänen (Einkaufszent​ren, Grünzonenverordnungen). Es werden schätzungsweise jährlich durchschnittlich fünf Landesraumpläne bzw. Änderungen von Landesraumplänen erfolgen. Diese werden alle einer Umwelterheblichkeitsprü​fung und in der Regel auch einer nachfol​genden Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sein. Bislang wurden bei Lan​desraumplänen und deren Änderung bereits aufwändige Grundlagenforschungen betrie​ben, weshalb der zusätzliche Aufwand für die nunmehr erforderliche Umwelterheb​lichkeitsprüfung und die nachfolgende Umweltverträglichkeitsprüfung wohl deut​lich geringer als oben veranschlagt anzuset​zen ist. Es ist in einem solchen Fall schät​zungsweise mit insgesamt 3 Tagen a-werti​ger Tätigkeit für Umwelterheblichkeitsprü​fung und Umweltverträglichkeitsprüfung zu rechnen. Eine Verträglichkeitsprüfung im Hinblick auf die Erhaltungsziele für Euro​paschutzgebiete wird äußerst selten erfor​derlich sein. 

Die angeführten Kosten resultieren aus​schließlich aus der zwingend erforderlichen Umsetzung von EU-Recht. 

4.
EU-Konformität: 

Der vorliegende Entwurf dient der Umset​zung der Richtlinie 2001/42/EG (SUP-Richtlinie), des Art. 6 und 7 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und des Art. 12 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2003/105/EG (zur Änderung der Seveso-II-Richtlinie). Das Recht der Europäischen Union enthält keine Bestimmungen, die dem im Entwurf vorliegenden Gesetz ent​gegenstehen. 

II.
Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Z. 1: 

Das II. Hauptstück (Raumplanung durch das Land) soll nunmehr in Abschnitte gegliedert werden. Der 1. Abschnitt erhält die Bezeich-

nung „Landesraumpläne, Allgemeines“, der 2. Abschnitt die Bezeichnung „Landesraum​pläne, Umweltverträglichkeitsprüfung“. 

Zu Z. 2 und 3: 

Mit dem Entwurf eines Landesraumplanes ist nunmehr auch – wie schon bisher in der Praxis üblich – ein allgemein verständlicher Erläute​rungsbericht über den Entwurf des Landes​raumplanes den in § 6 Abs. 5 genannten Stellen zu übermitteln. Im Gemeindeamt ist während der Auflagefrist der Erläuterungsbericht über den Entwurf des Landesraumplanes in der er​forderlichen Zahl aufzulegen (so bereits § 21 Abs. 1 letzter Satz RPG). Während der Aufla​gefrist kann nunmehr jede Person zum Entwurf schriftlich Stellung nehmen. 

Zu Z. 4: 

Diese Regelung ist aus gemeinschaftsrecht​lichen Gründen (SUP-Richtlinie) erforderlich.

Zu Z. 5: 

Durch die neu eingefügten Bestimmungen des 2. Abschnitts betreffend „Landesraumpläne, Umweltverträglichkeitsprüfung“ bleiben die allgemeinen Bestimmungen (1. Abschnitt des II. Hauptstücks) unberührt. Der 2. Abschnitt des II. Hauptstücks enthält Spezialbestimmun​gen für Landesraumpläne, die der SUP-Richt​linie unterliegen. Die SUP-Richtlinie verwendet den Begriff Umweltprüfung (Art. 2 lit. b), der vorliegende Entwurf den Begriff „Umweltver​träglichkeitsprüfung“; die Umweltverträglich​keitsprüfung bezieht sich dabei nicht auf kon​krete Projekte (vgl. UVP-G 2000), sondern auf Pläne. 

Zu § 10a: 

Abs. 1 dient der Umsetzung von Art. 3 Abs. 2 der SUP-Richtlinie (obligatorischer Anwen​dungsbereich). Danach ist jedenfalls eine Um​weltprüfung durchzuführen, wenn Pläne und Programme für Projekte, die in den Anwen​dungsbereich der UVP-Richtlinie fallen, einen Rahmen für die Genehmigung der Projekte bil​den oder bei denen aufgrund ihrer Auswirkun​gen auf FFH-Gebiete ein Verfahren nach Art. 6 oder 7 der FFH-Richtlinie erforderlich ist. Abs. 1 lit. b des Entwurfes nennt diese Gebiete Europaschutzgebiete und verweist diesbezüg​lich auf § 26 Abs. 4 des Gesetzes über Natur​schutz und Landschaftsentwicklung. Mit Ge​nehmigung von Vorhaben nach dem Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (Abs. 1 lit. a) sind Vorhaben gemeint, die einer Um​weltverträglichkeitsprüfung nach dem UVP-G 2000 zu unterziehen und gegebenenfalls zu ge​nehmigen sind. 

Abs. 2 sieht in Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 3 der SUP-Richtlinie vor, dass eine Um​weltverträglichkeitsprüfung nach Abs. 1 nicht erforderlich ist, wenn es sich nur um gering​fügige Änderungen dieser Pläne handelt oder diese lediglich die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene betreffen. Was unter geringfügi​gen Änderungen und kleinen Gebieten auf lo​kaler Ebene zu verstehen ist, ist im Hinblick auf das Ziel der SUP-Richtlinie und der vorliegen​den Novelle des Raumplanungsgesetzes zu be​urteilen, wonach alle Pläne einer Umweltver​träglichkeitsprüfung zu unterziehen sind, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkun​gen haben. Für die Anwendbarkeit der Bestim​mungen des Abs. 2 wird es zweckmäßig sein, sie durch Verordnung näher zu konkretisieren (vgl. die Verordnungsermächtigung der Lan​desregierung nach Abs. 6). 

Abs. 3 regelt unter Beachtung von Art. 3 Abs. 4 der SUP-Richtlinie, dass Landesraumpläne, die einen Rahmen für die künftige Genehmigung von Vorhaben setzen und für die nicht bereits eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Abs. 1 und 2 besteht, dann einer Um​weltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind, wenn sie voraussichtlich erhebliche Um​weltauswirkungen haben. Dies gilt auch für Pläne, die nach Abs. 2 von einer (zwingenden) Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Abs. 1 des Entwurfs ausgenommen sind. Bei Landes​raumplänen ist in der Regel davon auszugehen, dass diese einen Rahmen für die künftige Ge​nehmigung von Projekten setzen (vgl. dazu die betreffenden Landesraumpläne über die Zuläs​sigerklärung der Widmung besonderer Flächen für Einkaufszentren und die Landesraumpläne über die Festlegung von überörtlichen Freiflä​chen in der Talsohle des Rheintales und des Walgaues). Die Beurteilung nach Abs. 3, ob der Plan voraussichtlich erhebliche Umweltauswir​kungen hat (Umwelterheblichkeitsprüfung, sog. „Screening“), ist vorab durchzuführen und hat auf der Grundlage der Prüfkriterien nach An​hang II der SUP-Richtlinie zu erfolgen (vgl. Art. 3 Abs. 5 SUP-Richtlinie). Anhang II der SUP-Richtlinie lautet wie folgt: 

„ANHANG II

Kriterien für die Bestimmung
 der voraussichtlichen Erheblichkeit 
von Umweltauswirkungen im Sinne 
des Artikels 3 Abs. 5

1.
Merkmale der Pläne und Programme, insbe​sondere in bezug auf 

-
das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm für Projekte und andere Tä​tigkeiten in bezug auf Standort, Art, Größe und Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von Res​sourcen einen Rahmen setzt; 

-
das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und Pro​gramme – einschließlich solcher in einer Planungs- oder Programmhierarchie – beeinflusst;
-
die Bedeutung des Plans oder des Pro​gramms für die Einbeziehung der Um​welterwägungen, insbesondere im Hin​blick auf die Förderung der nachhalti​gen Entwicklung; 

-
die für den Plan oder das Programm rele​vanten Umweltprobleme; 

-
die Bedeutung des Plans oder Pro​gramms für die Durchführung der Um​weltvorschriften der Gemeinschaft (z.B. Pläne und Programme betreffend die Abfallwirtschaft oder den Gewässer​schutz). 

2.
Merkmale der Auswirkungen und der vo​raus​sichtlich betroffenen Gebiete, insbe​son​dere in bezug auf 

-
die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufig​keit und Umkehrbarkeit der Auswirkun​gen;

-
den kumulativen Charakter der Auswir​kungen; 

-
den grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen;

-
die Risiken für die menschliche Gesund​heit oder die Umwelt (z.B. bei Unfällen); 

-
den Umfang und die räumliche Ausdeh​nung der Auswirkungen (geographisches Gebiet und Anzahl der voraussichtlich betroffenen Personen); 

-
die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets auf​grund folgender Faktoren: 

-
besondere natürliche Merkmale oder kulturelles Erbe, 

-
Überschreitung der Umweltquali​täts​nor​men oder der Grenzwerte,

-
Intensive Bodennutzung; 


-
die Auswirkungen auf Gebiete oder Land​schaften, deren Status als national, gemeinschaftlich oder international ge​schützt anerkannt ist.“

In diesem Zusammenhang wird auf die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt​schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft heraus​gegebene Studie „Die Beurteilung der Erheb​lichkeit von Umweltauswirkungen. Vorgehen und Kriterien für das Screening bei Strategi​schen Umweltprüfungen“ (Schriftenreihe des BMLFUW, Band 1/2003) verwiesen, die auch einen Anhang mit praxisbezogenen Prüfmate​rialien (Prüfregeln und Checklisten) enthält. 

Wenn eine Umwelterheblichkeitsprüfung zu Plänen erfolgt, die Auswirkungen auf Europa​schutzgebiete haben können, dann hat sich diese Prüfung auch auf die Verträglichkeit mit den für das Europaschutzgebiet geltenden Er​haltungszielen zu beziehen. 

Abs. 4 sieht in Umsetzung von Art. 3 Abs. 6 der SUP-Richtlinie vor, dass im Rahmen der Umwelterheblichkeitsprüfung nach Abs. 3 das Amt der Landesregierung zur Frage der voraus​sichtlichen Erheblichkeit von Umweltauswir​kungen zu konsultieren ist. Im Amt der Landes​regierung sind die nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung für Umwelt​angelegenheiten zuständigen Abteilungen mit der Frage der voraussichtlichen Erheblichkeit von Umweltauswirkungen zu befassen. Zu den Umweltangelegenheiten bzw. den damit ver​bundenen Schutzgütern zählen – vor dem Hin​tergrund der SUP-Richtlinie (vgl. insbes. Art. 5 sowie Anhang I) – die verschiedenen Umwelt​medien (Boden, Wasser, Luft/Klima), Fauna und Flora (Tiere, Pflanzen, Wald, Lebens​räume, biologische Vielfalt, Landschaft), aber auch der Mensch (Gesundheit des Menschen, Bevölkerung, Sachwerte, kulturelles Erbe).

Abs. 5 sieht vor, dass das Ergebnis der Um​welterheblichkeitsprüfung (gegebenenfalls ein​schließlich der Gründe, weshalb keine Um​weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird) in den Erläuterungsbericht über den Entwurf des Landesraumplanes (vgl. § 6 Abs. 5 und 6) aufzunehmen ist. Die Kundmachung der Auf​lage des Entwurfes des Landesraumplanes er​folgt nach den allgemeinen Bestimmungen des § 6 Abs. 5 und 6 und hat diesfalls einen Hin​weis zu enthalten, dass auch das Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung zur allgemeinen 

Einsicht aufliegt. Damit wird den Anforderun​gen des Art. 3 Abs. 7 der SUP-Richtlinie Ge​nüge getan. 

Nach Abs. 6 können durch Verordnung der Landesregierung bestimmte Arten von Landes​raumplänen von der Pflicht zur Prüfung nach Abs. 3 (allenfalls erforderliche Umweltverträg​lichkeitsprüfung nach Durchführung einer Umwelterheblichkeitsprüfung) ausgenommen werden. Eine solche Verordnung darf jedoch nur erlassen werden, wenn die davon betroffe​nen Pläne unter Berücksichtigung des Anhangs II der SUP-Richtlinie voraussichtlich keine er​heblichen Umweltauswirkungen haben; es ist somit vor Erlassung der Verordnung eine Um​welterheblichkeitsprüfung durchzuführen (ge​nerelles „Screening“). Die Regelungen in Abs. 6 und 7 entsprechen den Anforderungen der SUP-Richtlinie (vgl. insb. Art. 3 Abs. 5 bis 7). 

Zu § 10b: 

Ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch​zuführen – sei es aufgrund des § 10a Abs. 1 oder aufgrund des Ergebnisses der Umwelt​erheblichkeitsprüfung – so ist ein Umwelt​bericht zu erstellen. Nach Abs. 1 des Entwurfes und Art. 5 Abs. 1 der SUP-Richtlinie werden darin die voraussichtlichen erheblichen Aus​wirkungen, die die Durchführung des Plans auf die Umwelt hat, sowie vernünftige Alternati​ven, die die Ziele und den geographischen An​wendungsbereich des Plans berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und bewertet. Der Um​weltbericht muss jedenfalls die in Anhang I der SUP-Richtlinie angeführten Informationen ent​halten; Anhang I hat folgenden Wortlaut: 

„ANHANG I

Information gemäß Artikel 5 Abs. 1

Die Informationen, die gemäß Artikel 5 Abs. 1 nach Maßgabe von Artikel 5 Absätze 2 und 3 vorzulegen sind, umfassen 

a)
eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Pro​gramms sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen;

b)
die relevanten Aspekte des derzeitigen Um​weltzustands und dessen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms; 

c)
die Umweltmerkmale der Gebiete, die vor​aussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

d)
sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme 
unter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß den Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG ausgewiese​nen Gebiete [Europaschutzgebiete]; 

e)
die auf internationaler oder gemeinschaft​licher Ebene oder auf der Ebene der Mit​gliedstaaten festgelegten Ziele des Umwelt​schutzes, die für den Plan oder das Pro​gramm von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Pro​gramms berücksichtigt wurden; 

f)
die voraussichtlichen erheblichen Umwelt​auswirkungen
, einschließlich der Auswir​kungen auf Aspekte wie die biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora, Boden Was​ser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschließlich der ar​chitektonisch wertvollen Bauten und der ar​chäologischen Schätze, die Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den ge​nannten Faktoren; 

g)
die Maßnahmen, die geplant sind, um er​heb​lich negative Umweltauswirkungen auf​grund der Durchführung des Plans oder Programms zu verhindern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen; 

h)
eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Beschrei​bung, wie die Umweltprüfung vor​genom​men wurde, einschließlich etwai​ger Schwie​rigkeiten bei der Zusammen​stel​lung der er​forderlichen Informationen (zum Bei​spiel technische Lücken oder fehlende Kennt​nisse); 

i)
eine Beschreibung der geplanten Maß​nahme zur Überwachung gemäß Artikel 10 [der Richtlinie 2001/42/EG]; 

j)
eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen.“

Der Umweltbericht muss von einer solchen Qualität sein, dass er ausreichende Rück​schlüsse ermöglicht, ob den Inhalten des An​hangs I der SUP-Richtlinie entsprochen wird (vgl. auch Art. 12 Abs. 2 der SUP-Richtlinie).

Der Umweltbericht hat nach Abs. 2 des Ent​wurfes die Angaben zu enthalten, die in ver​tretbarer Weise herangezogen werden können. Es kann sich dabei um Angaben handeln, die bereits verfügbar sind oder um solche, die mit vertretbarem Aufwand erstellt werden können. 

Nach Abs. 4 ist bei Festlegung des Umfanges und des Detaillierungsgrades der in den Um​weltbericht aufzunehmenden Informationen das Amt der Landesregierung zu konsultieren. Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Abs. 4 der SUP-Richtlinie. 

Der Umweltbericht ist in den Erläuterungs​bericht über den Entwurf des Landesraumpla​nes aufzunehmen und daher – nach den allge​meinen Bestimmungen des § 6 Abs. 5 und 6 – zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und dessen Auflage kundzumachen. 

Zu § 10c: 

Der Entwurf des Landesraumplanes und der Erläuterungsbericht über den Entwurf des Lan​desraumplanes (der Umweltbericht ist ein Teil des Erläuterungsberichtes – vgl. § 10b Abs. 1 erster Satz) sind nach Abs. 1 im Rahmen des allgemeinen Auflageverfahrens (vgl. § 6 Abs. 5 und 6) auch dem Amt der Landesregierung zur Stellungnahme zu übermitteln. 

Die in Abs. 2 genannte Auflagefrist ergibt sich aus der allgemeinen Bestimmung des § 6 Abs. 6 und beträgt mindestens einen Monat. Zu den stellungnahmeberechtigten Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes zählen ins​besondere auch „relevante Nichtregierungs​organisationen“ (Art. 6 Abs. 4 SUP-Richtlinie). Die in Abs. 2 letzter Satz angesprochene Kundmachung der Auflage des Entwurfes des Landesraumplanes ist in den allgemeinen Be​stimmungen des § 6 Abs. 5 und 6 geregelt. 

Zu § 10d: 

§ 10d dient der Umsetzung von Art. 7 der SUP-Richtlinie. 

Zu § 10e: 

Abs. 1 dient der Umsetzung von Art. 8 der SUP-Richtlinie: bei der Erlassung des Landes​raumplanes sind daher der Umweltbericht, die abgegebenen Stellungnahmen und die Ergeb​nisse der grenzüberschreitenden Konsultationen zu berücksichtigen. Die Berücksichtigungs​pflicht bedeutet keine absolute Bindung, son​dern die Pflicht zur Auseinandersetzung mit 
dem Umweltbericht, den Stellungnahmen und Ergebnissen der grenzüberschreitenden Kon​sultationen sowie die Pflicht zur Begründung (z.B. im Erläuterungsbericht) insbesondere dann, wenn davon abgewichen wird (vgl. auch § 10f Abs. 2 lit. b und c). Im Übrigen sind auch die sonstigen Ergebnisse des Ermittlungsver​fahrens bei Erlassung des Landesraumplanes entsprechend zu berücksichtigen. 

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 6 Abs. 3 und Art. 7 der FFH-Richtlinie (siehe dazu be​reits die Ausführungen unter Punkt I. 1). Die Umweltprüfung nach SUP-Richtlinie und die Verträglichkeitsprüfung nach FFH-Richtlinie sollen dabei von der Behörde in einem gemein​samen Verfahren abgewickelt werden, um Mehrfachprüfungen zu vermeiden. Dies ist auf​grund von Art. 11 der SUP-Richtlinie zulässig und erscheint aus verwaltungsökonomischen Gründen durchaus zweckmäßig. Landesraum​pläne, die nach § 10a einer Umweltverträglich​keitsprüfung zu unterziehen sind, weil durch sie Europaschutzgebiete erheblich beeinträchtigt werden könnten, müssen daher auch auf ihre Verträglichkeit mit den für das Europaschutz​gebiet geltenden Erhaltungszielen geprüft wer​den. Das Zusammenwirken des Landesraum​planes mit anderen Plänen und Programmen ist dabei zu beachten. Die Erhaltungsziele ergeben sich aus den Anforderungen für einen günstigen Erhaltungszustand der im Anhang der Verord​nung der Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes über Naturschutz und Land​schaftsentwicklung (Naturschutzverordnung) bezeichneten, für die Ausweisung des Gebiets maßgeblichen natürlichen Lebensräume und Arten, insbesondere der prioritären Lebens​raumtypen und Arten. 

Im Unterschied zu Abs. 1, wonach (lediglich) eine Berücksichtigungspflicht besteht, darf der Landesraumplan nach Abs. 2 letzter Satz grundsätzlich nur erlassen werden, wenn das Europaschutzgebiet im Hinblick auf die Erhal​tungsziele nicht beeinträchtigt wird. Abs. 3 er​laubt jedoch trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung – im Einklang mit Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie – bestimmte Ausnahmen. 

Abs. 4 sieht in Umsetzung von Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtline für diese Fälle vor, dass alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden, um den Zusammenhang des europäi​schen Schutzgebietsnetzes („Natura 2000“) 

nicht zu beeinträchtigen. Diese Ausgleichs​maßnahmen zielen darauf ab, negative Auswir​kungen des Planes bzw. der durch den Plan er​möglichten Projekte aufzuwiegen und einen Ausgleich zu schaffen, der genau den negativen Auswirkungen auf den betroffenen Lebensraum und die betroffenen Arten entspricht. Zu den Ausgleichsmaßnahmen können gehören: 

-
die Neuanlage eines Lebensraumes in einem anderen oder erweiterten Gebiet, das in das Netz „Natura 2000“ einzugliedern ist;

-
Verbesserung des Lebensraumes in einem Teil des Gebiets oder in einem anderen Ge​biet von „Natura 2000“, und zwar propor​tional zum Verlust, der durch das Projekt entsteht; 

-
in Ausnahmefällen Beantragung eines neuen Gebietes laut FFH-Richtlinie. 

Zur Sicherung des Zusammenhangs des euro​päischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ (vgl. Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie: „um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist“) müssen die für den Plan bzw. das durch den Plan ermöglichte Pro​jekt vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen die beeinträchtigten Lebensräume und Arten in vergleichbaren Dimensionen erfassen, sich auf die gleiche biogeographische Region im Mit​gliedstaat beziehen und Funktionen vorsehen, die mit den Funktionen, aufgrund derer die Auswahl des ursprünglichen Gebiets begründet war, vergleichbar sind. Die Entfernung zwi​schen dem ursprünglichen Gebiet und dem Standort für die Ausgleichsmaßnahmen ist des​halb kein Hindernis, solange sie die Funktions​fähigkeit des Gebietes und die ursprünglichen Auswahlgründe nicht beeinträchtigt (vgl. den Leitfaden der Europäischen Kommission „Natura 2000 – Gebietsmanagement. Die Vor​gaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“ vom April 2000, S. 41 ff.). 

Nach Abs. 4 letzter Satz ist die Kommission der Europäischen Union über die ergriffenen Aus​gleichsmaßnahmen zu unterrichten (so auch Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie). Die Unter​richtung erfolgt im Wege des zuständigen Bun​desministeriums. Der Landesraumplan – aber etwa auch ein dem Landesraumplan entspre​chender Flächenwidmungsplan – hat als solcher keine über die mit ihm zusammenhängenden Projekte hinausreichenden Umweltauswirkun​gen. Die Unterrichtung der Kommission muss erst erfolgen, wenn über das – im Zusammen​hang mit der Durchführung des Landesraum​planes stehende – bewilligte Projekt und die 
dort vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen un​terrichtet wird (vgl. § 15 Abs. 6 lit. d der Naturschutzverordnung). 

Zu § 10f:

§ 10f dient der Umsetzung von Art. 9 der SUP-Richtlinie. 

Mit der ohnehin erforderlichen Kundmachung des Landesraumplanes (Abs. 1 zweiter Satz) ist die Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit bereits erfüllt. 

Die in Abs. 2 vorgesehene „zusammenfassende Erklärung“ ist in geeigneter Form öffentlich zugänglich zu machen. Geeignet ist jedenfalls, wenn bei der Erlassung der Verordnung z.B. in einer Fußnote darauf hingewiesen wird, dass die zusammenfassende Erklärung während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme im Amt der Landesregierung aufliegt. 

Zu § 10g: 

Nach § 10g hat die Landesregierung zu über​wachen, ob die Durchführung des Landesraum​planes erhebliche Auswirkungen auf die Um​welt hat (vgl. auch Art. 10 der SUP-Richtlinie). Erforderlichenfalls ist der Landesraumplan zu ändern. Damit wird auf § 8 RPG verwiesen. Eine Änderung des Landesraumplanes hat da​her nur bei Vorliegen der Tatbestandsvoraus​setzungen des § 8 RPG zu erfolgen, also etwa bei wesentlicher Änderung der für die Raum​planung bedeutsamen Verhältnisse (§ 8 Abs. 1 lit. b RPG). Unvorgesehene negative Auswir​kungen sind jedenfalls ein wichtiger Grund im Sinne des § 8 RPG für eine Änderung des Lan​desraumplanes. 

Zu § 10h: 

Die Regelungen des § 10h dienen dazu, im Falle der Übermittlung von Unterlagen über Pläne durch einen anderen Mitgliedstaat und der Durchführung von grenzüberschreitenden Konsultationen die Unterrichtung der inländi​schen Öffentlichkeit, die von dem ausländi​schen Plan voraussichtlich betroffen sein wird, sicherzustellen (vgl. dazu Art. 7 Abs. 2 Unter​absatz 2 der SUP-Richtlinie). § 10h gilt nur für solche Pläne, zu deren Regelung das Land nach innerstaatlichen Vorschriften zuständig ist (vgl. § 1 Abs. 2 RPG). 
Zu Z. 6: 

Diese Bestimmungen dienen der Umsetzung von Art. 12 Abs. 1 Unterabsatz 2 der (geänder​ten) Seveso-II-Richtlinie. Ein angemessener Schutzabstand ist nunmehr auch zu Vorbehalts-

flächen in Freiflächen, die für öffentlich ge​nutzte Anlagen bestimmt sind, sowie zu Ver​kehrsflächen für wichtige Straßen und wichtige Eisenbahntrassen zu wahren. Als wichtige Straßen sind vor allem Landesstraßen und Bun​desstraßen anzusehen. 

Zu Z. 7: 

§ 16 Abs. 4 RPG sieht vor, dass bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Um​stände die Gemeinde auf Antrag die Nutzung von Wohnungen und Wohnräumen als Ferien​wohnung bewilligen kann, wenn dadurch die Erreichung der im § 2 genannten Raumpla​nungsziele nicht gefährdet wird.

Durch Verordnung der Gemeindevertretung kann nunmehr bestimmt werden, dass die Be​stimmungen des Abs. 4 auf das Gebiet der Ge​meinde nicht anzuwenden sind. Der Gemeinde soll dadurch ermöglicht werden, die Ferien​wohnungsbestimmungen rigoroser zu hand​haben. 

Zu Z. 8 und 9: 

§ 21 regelt nunmehr allgemein das Verfahren bei der Erlassung von Flächenwidmungsplänen. Der neu eingefügte § 21a enthält demgegenüber Spezialbestimmungen für Flächenwidmungs​pläne, die der SUP-Richtlinie unterliegen. 

§ 21a Abs. 1 verweist auf die sinngemäß anzu​wendenden Bestimmungen der §§ 10a bis 10g (betreffend den Landesraumplan). Bei Vorlie​gen der in § 10a genannten Voraussetzungen ist der Flächenwidmungsplan einer Umweltver​träglichkeitsprüfung bzw. einer Umwelterheb​lichkeitsprüfung zu unterziehen. 

Soweit die verwiesenen Bestimmungen keine abweichenden Regelungen treffen, gelten im Rahmen der Ausarbeitung und Erlassung des Flächenwidmungsplanes die allgemeinen Be​stimmungen des § 21 (z.B. Kundmachung der Auflage des Entwurfes des Flächenwidmungs​planes nach § 21 Abs. 1 und 2; einmonatige 
Auflagefrist nach § 21 Abs. 1). 

Zur Erlassung einer Ausnahmeverordnung für bestimmte Arten von Flächenwidmungsplänen nach dem sinngemäß anzuwendenden § 10a Abs. 6 ist die Landesregierung zuständig. 

Die Regelung in § 21a Abs. 2 (Planhierarchie: Vermeidung von Mehrfachprüfungen) erfolgt in Umsetzung von Art. 4 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 2 und 3 der SUP-Richtlinie. 

Zu Z. 10: 

Nach § 23 Abs. 2 gelten für das Verfahren bei Änderung des Flächenwidmungsplanes nun​mehr die Bestimmungen der §§ 21 und 21a sinngemäß. 

§ 23 Abs. 3 entspricht dem bisherigen § 23 Abs. 2 Satz 2 ff; § 23 Abs. 4 entspricht dem bisherigen § 23 Abs. 3. § 23 Abs. 5 sieht auf​grund der SUP-Richtlinie nunmehr vor, dass die Erleichterungen nach Abs. 3 und 4 nicht bei Änderungen des Flächenwidmungsplanes gel​ten, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

Zu Z. 11 bis 14: 

§ 29 regelt nunmehr allgemein das Verfahren bei der Erlassung von Bebauungsplänen. Der neu eingefügte § 29a enthält demgegenüber Spezialbestimmungen für Bebauungspläne, die der SUP-Richtlinie unterliegen. Es wird in die​sem Zusammenhang auf die Ausführungen zu Z. 8 bis 10 verwiesen, die sinngemäß gelten. 

Zu Z. 15: 

Im Hinblick auf § 11 Abs. 4 des Grundver​kehrsgesetzes ist nunmehr vorgesehen, dass vor Erteilung einer Bewilligung von Grundstücken in land- und forstwirtschaftlichen Zonen im Mischgebiet und von Freiflächen eine Äuße​rung der Grundverkehrs-Ortskommission oder, falls deren Aufgaben übertragen wurden, nun​mehr des Vorsitzenden der Grundverkehrs-Landeskommission einzuholen ist.

Einstimmig angenommen in der 5. Sitzung des XXVIII. Vorarlberger Landtages
im Jahr 2005 am 08.06.2005
�Einschließlich sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und vorüber�gehender, positiver und negativer Auswirkungen.
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